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Einladung

13:30 Uhr Übung der Jugendfeuerwehr
Die Übung der Jugendfeuerwehr findet um 13.30 Uhr am Ge-
bäude Hauptstraße 35, bei Familie Graf statt.
Übungsannahme:
Durch einen Kurzschluss an einem Elektrogerät ist ein Feuer 
in der Garage ausgebrochen.
Da der Hausbesitzer nicht Zuhause war, konnte sich das Feu-
er unbemerkt ausbreiten.
Die Brandbekämpfung wird daher von außen und innen mit 
Atemschutz vorgenommen.
Übungsablauf:
Durch die schnelle Brandausbreitung wird ein massiver 
Löschangriff, mit mehreren Löschtrupps durchgeführt. Au-
ßerdem werden Riegelstellungen zu den benachbarten 
Gebäuden aufgebaut. Der Übungsbeginn wird mit Sirenen-
alarm angezeigt.
Die Bevölkerung wird hiervon in Kenntnis gesetzt, mit der 
Bitte um Verständnis.

14:00 Uhr   Hammellauf, Platzkonzert und  
gemütlicher Kirbenachmittag

Auf dem Rathausplatz findet wieder der traditionelle Ham-
mellauf statt. Es spielt der Musikverein Schwenningen unter 
der Leitung ihres Dirigenten Gerhard Nesselhauf ein Platz-
konzert. Neben dem Hammel gibt es weitere Gewinne.
Anschließend findet im Feuerwehrgerätehaus (Fahrzeug-
halle und Saal) ein gemütlicher Nachmittag statt. Auch hier 
spielt der Musikverein zur Unterhaltung. Im Saal wird ein 
reichhaltiges Kuchenbuffet aufgebaut.

Es werden wieder leckere Heuberger-Kirbe-Küchle ange-
boten. 

Ansonsten ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Im Verlaufe des Nachmittags findet eine Verlosung statt, bei der ne-
ben einem Hammel noch viele weitere Preise gewonnen werden können.

Die Freiwillige Feuerwehr lädt die gesamte Einwohnerschaft zur Kirchweihveranstaltung recht herzlich ein.

Marcus Siber, Kommandant

Traditionsgemäß hält die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen auch in diesem Jahr am Kirchweihsonntag, dem 15.10.2023, ihre 
Kirchweihveranstaltung, verbunden mit den nachfolgenden Veranstaltungen ab.

Folgender Ablauf ist vorgesehen:

zur Kirchweihveranstaltung 2023

der Freiwilligen Feuerwehr Schwenningen

mit Hammellauf
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Amtliche Bekanntmachungen

Aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats 
vom 05. Oktober 2023

Bürger fragen
Die anwesenden Bürger hatten keine Fragen.

Katholischer Kindergarten St. Raphael
Bericht, Entwicklung, Bedarfsplanung
Zu diesem Tagesordnungspunkt war die Kindergartenleiterin Si-
mone Mauch anwesend. Sie gab dem Gremium zunächst einen 
Rückblick über das Kindergartenjahr 2022/2023 und die zahlrei-
chen Events und Exkursionen. Außerdem informierte sie über die 
aktuellen Kinderzahlen.

Derzeit besuchen 48 Kinder im Alter von 3-6 Jahren unseren Kin-
dergarten. Außerdem werden 10 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren 
in der Krippe betreut. 5 weitere Kinder U3 sind in der altersge-
mischten Gruppe untergebracht. Somit sind aktuell 63 Plätze 
belegt, da Kinder U3 in der altersgemischten Gruppe doppelt 
zählen!

Bis Ende des Kindergartenjahres werden 72 Plätze belegt sein. 
Die Kapazität unseres Kindergartens liegt bei voller Belegung bei 
85 Kindern.

Aktuell werden die Kinder in 4 Gruppen betreut:
Gruppe 1:  Altersgemischte Gruppe
Gruppe 2:  Altersgemischte Ganztagesgruppe
Gruppe 3:  Krippengruppe 1-3 Jahre
Gruppe 4: Regelgruppe (Schulpavillon)
Die Auswertung der Kinderzahlen ergab:
2023/2024:
 12 Kinder werden schulpflichtig
 16 Kinder kommen voraussichtlich in den Kindergarten.
2024/2025:
 15 Kinder werden schulpflichtig
 14 Kinder kommen voraussichtlich den Kindergarten
2025/2026:
 12 Kinder werden schulpflichtig
 15 Kinder kommen voraussichtlich in den Kindergarten

Aktuell nehmen 7 Kinder die Ganztagesbetreuung mit Mittages-
sen in Anspruch.
Aktuell gibt es verschiedene Bausteine, die nach Bedarf monat-
lich gebucht werden können:
 Baustein 1 (06:45 Uhr - 07:30 Uhr) =   2 Kinder
 Baustein 3 (16:00 Uhr - 16:45 Uhr) =   kein Kind

Die Bausteine können nach Bedarf monatlich gebucht werden.

Die Kindergartenleiterin berichtete, dass das pädagogische Kon-
zept beinhalte, den Kindern eine ganzheitliche Erziehung zu 
vermitteln. Soziales und emotionales Verhalten sollen aufgebaut 
werden, der kognitive Bereich, Leistungsbereich, Sprache sowie 
die Motorik sollen gefördert werden. Ziel ist es, den Bildungsauf-
trag zu erfüllen und die Kinder gezielt auf die Schule vorzuberei-
ten.

Die Bürgermeisterin bedankte sich abschließend bei der Leiterin 
des Kindergartens für die sehr gute Zusammenarbeit.

Im Anschluss stellte die Bürgermeisterin den von der Gemein-
deverwaltung erstellten Kindergartenbedarfsplan vor. In diesem 
Zusammenhang war natürlich auch überprüft worden, ob die 
Räumlichkeiten im vorderen Pavillon der Schule noch ausreichen, 
oder ob gar eine Rückführung ins Hauptgebäude möglich sei. Vor 
einigen Jahren war der Platz im Kindergartengebäude aufgrund 
der Kinderzahl zu klein. Die Gemeinde und die Kirchengemeinde 
standen vor der Entscheidung, an den Kindergarten anzubauen 
oder nicht. Damals wurde entschieden, eine Gruppe des Kin-
dergartens vorübergehend in einen leerstehenden Pavillon im 

Schulgebäude auszulagern. Dies sei mit Sicherheit die richtige 
Entscheidung gewesen. Die Außengruppe werde noch für einige 
Zeit benötigt.

Nach der erstellten Bedarfsplanung sind die Plätze für Kindergar-
tenkinder im Kindergartenjahr 2024/2025 mit den derzeit vor-
handenen 85 Plätzen ausreichend.

Sowohl die Verwaltung als auch die Kirche werden die weiteren 
Entwicklungen im Auge behalten, damit frühzeitig ergänzende 
Maßnahmen ins Auge gefasst oder gegengesteuert werden kann.

Haushaltsplan 2023:
- Einbringung und Beratung
- Satzungsbeschluss
- Zustimmung Finanzplan samt Investitionsprogramm
Den Gemeinderäten war mit der Sitzungseinladung der Ent-
wurf des Haushaltsplans 2023, der Entwurf des Investitionspro-
gramms, der Entwurf des Vorberichts sowie eine Sitzungsvorlage 
mit ausführlichen Erläuterungen zugegangen. Die Gemeinderäte 
hatten somit ausreichend Zeit, sich zuhause auf die Sitzung vor-
zubereiten und das Zahlenwerk einschlägig zu „studieren“.

Kämmerin Rita Bosch hat dem Gremium den Haushaltsplan 2023 
anhand einer Präsentation ausführlich vorgestellt. Sie begründe-
te, warum der Haushaltsplan 2023 erst jetzt eingereicht werden 
konnte. Die Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, 
die Unterbringung der Flüchtlinge, die Einführung des § 2 b Um-
satzsteuergesetz, die Grundsteuerreform, die Einführung eines 
Tax Compliance Management Systems, die Datenschutzgrund-
verordnung, das Online-Zugangsgesetz sowie umfangreiche 
weitere Sonderaufgaben und Vorschriften, die den Kommunen 
-oftmals von heute auf morgen- übergestülpt werden und vieles 
andere führen zu einer Überlastung der Kämmerei und der ge-
samten Verwaltung.

Sie betont, dass der Haushaltsplan 2023 jetzt zwar vorliegt. Es 
müssen jedoch noch 4 Jahresabschlüsse (2019, 2020, 2021, 2022) 
nachgearbeitet werden, bis die Kämmerei wieder einigermaßen 
auf dem Laufenden ist. Gleichzeitig sollte der Haushaltsplan 2024 
aufgestellt werden und gleichzeitig müssen für 2024 die Bürger-
meisterwahl sowie die Europa- und Kommunalwahlen vorberei-
tet werden. Die Vorbereitungen und Schulungen für beide Wah-
len haben bereits begonnen.

Zum Haushaltsplan 2023 informiert die Kämmerin, dass wir uns 
im Zeitalter multipler Krisen befinden. Es müsse sich die Frage ge-
stellt werden, was auf kommunaler Ebene noch leistbar ist, wenn 
die Krisen zum Dauerzustand werden?

Die Städte, Gemeinden und Landkreise stehen aufgrund dieser 
Dauerkrisen vor enormen Herausforderungen. Hinzu kommen vie-
le weitere Sonderaufgaben und Vorschriften. Es müsse sich wahr-
lich die Frage gestellt werden „Was brauchen wir wirklich?“. Der 
Gemeindetag „remonstrierte“ in einem Positionspapier: „Die Belas-
tungsgrenze ist überschritten. Es kann kein “Weiter so„ geben“.

Basis des Haushaltsplans 2023 sind die Orientierungsdaten des 
Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Di-
gitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Fi-
nanzplanung in den Jahren 2023 ff. Nachdem die Eröffnungsbi-
lanz 2019 zwischenzeitlich vom Gemeinderat beschlossen wurde, 
konnten auch die Beträge für Abschreibungen und Auflösungen 
ziemlich genau ermittelt werden. Bisher konnten diese Zahlen 
nur geschätzt werden. Die Haushaltsansätze 2023 orientieren 
sich an Vorjahresansätzen samt entsprechenden Kostensteige-
rungen. Bereits vom Gemeinderat beschlossene Punkte wurden 
aufgenommen.

Im Jahr 2023 wird insgesamt mit ordentlichen Erträgen in Höhe 
von 4,518 Mio. € gerechnet.

Gegenüber dem Planjahr 2022 steigen die ordentlichen Erträge 
um voraussichtlich 272 T€ an.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 
4,482 Mio. €.
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Auch diese steigen gegenüber dem Planjahr 2022 um 285 T€ an.

In Summe weist der Ergebnishaushalt demzufolge ein knappes 
positives Ergebnis in Höhe von rd. 35 T€ aus. Dies bedeutet, dass 
die laufenden Erträge gerade so ausreichen, um die laufenden 
Aufwendungen zu decken.

Der kommunale Haushaltsplan beinhaltet jedoch neben dem 
Ergebnisplan auch einen Finanzplan. In diesem werden bei-
spielsweise die Abschreibungen usw. nicht berechnet und aus-
gewiesen, weil diese nicht ausbezahlt werden müssen. Der 
Finanzhaushalt für laufende Verwaltungstätigkeit weist einen 
Finanzierungsüberschuss in Höhe von 401 T€ aus. Dies bedeutet, 
dass die laufenden Einzahlungen im Jahr 2023 voraussichtlich 
gut ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu bezahlen.

Des Weiteren sind im Jahr 2023 kaum Investitionen geplant wor-
den. Insbesondere der Kanalaustausch und der Straßenbau samt 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Alten Pfarrstraße 
sollen erst in 2024 erfolgen. Der Investitionsplan 2023 setzt sich 
lediglich aus Einzahlungen von 328 T€ abzüglich den Auszahlung 
von 958 T€ zusammen, was einen Finanzierungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit von 630 T€ ergibt.

Die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2023 liegt bei 
3.271.600 €, weshalb die Liquidität demzufolge gesichert ist. Die 
Ausschreibung der Sanierungsmaßnahme Alte Pfarrstraße wird 
in den nächsten Tagen aber ausgeschrieben, die Vergabe erfolgt 
noch in 2023.

Die Gemeinderäte hatten keine Änderungswünsche zum Haus-
haltsplanentwurf 2023. Der Haushaltssatzung 2023 mit allen An-
lagen sowie dem Finanzplan samt Investitionsprogramm wurde 
einstimmig zugestimmt.

Der Haushaltsplan wird nun dem Landratsamt Sigmaringen, 
Fachbereich Kommunales, zur Prüfung vorgelegt. Sobald die 
Genehmigung vorliegt, wird die Haushaltssatzung öffentlich be-
kannt gemacht.

Wirtschaftsplan 2023 für den  
Eigenbetrieb Wasserversorgung:
- Einbringung und Beratung
- Feststellungsbeschluss

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 ging den Gemeinderäten 
samt allen Anlagen im Vorfeld zur Sitzung zu.

Auch hier stellte die Kämmerin anhand einer Präsentation die 
wichtigsten Daten vor. Sie informierte darüber, dass der Landtag 
Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 das Eigenbetriebsgesetzes 
geändert hat. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
der Eigenbetriebe waren daher an die gesetzlichen Änderungen 
anzupassen. Das neue Recht ist spätestens ab dem 1. Januar 2023 
anzuwenden. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Was-
serversorgung der Gemeinde Schwenningen war deshalb am 
09.03.2023 vom Gemeinderat erstmals geändert worden.

Seit dem 01.01.2023 erfolgt die Wirtschaftsführung und das 
Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des 
Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverord-
nung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuchs.

Zum Wirtschaftsplan 2023 erinnerte die Kämmerin daran, dass 
der Wasserzins für das Jahr 2023 kräftig angehoben werden 
musste. Man ist für das Jahr 2023 von Wasserzinseinnahmen in 
Höhe von 305 T€ ausgegangen. Auf der Aufwandsseite bilden 
die Wasserbezugs-, die Grund- und die Sonderumlage an den 
Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe mit 171 T€ 
die größte Position. Für Rohrbruchbehebung wurden 30 T€ ein-
gestellt.

Die voraussichtliche Liquidität der Eigenmittel zum 31.12.2023 
liegt bei 537.350 €.

BMin Beck informierte die Gemeinderäte noch zu aktuellen Rohr-
brüchen. Das Wasserleitungsnetz ist marode. Die Bauhofmitar-

beiter sind regelmäßig auf Lecksuche und das sehr erfolgreich. 
Allerdings kommt man kaum hinterher.

Es folgen Diskussionen darüber, ob der Eigenbetrieb Wasserver-
sorgung nicht aufgelöst und die Wasserversorgung wieder in den 
Kernhaushalt integriert werden soll. Es stelle einen enormen Auf-
wand dar, für die Wasserversorgung einen extra Wirtschaftsplan 
samt allen Anlagen zu erstellen. Bei Gelegenheit werde dieses 
Thema mit dem Steuerberater bzw. dem Kommunalberatungs-
büro der Gemeinde angesprochen.

Die Gemeinderäte haben den Wirtschaftsplan für das Wirtschafts-
jahr 2023 festgestellt sowie der Finanzplanung für die Jahre 2022 
– 2026 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung einstimmig zuge-
stimmt.

Auch der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
wird nun dem Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Kommu-
nales zur Prüfung vorgelegt. Sobald die Genehmigung vorliegt, 
wird er öffentlich bekannt gemacht.

Bürgermeisterwahl 2024 in Schwenningen
- Festlegung weiterer Einzelheiten durch den Gemeinderat

Bereits in der Septembersitzung wurde der Wahltermin für die 
Bürgermeisterwahl auf 04.02.2024 sowie der Termin für eine 
eventuelle Stichwahl auf 18.02.2024 festgelegt.

Neben der Festlegung des Wahltermins hat der Gemeinderat 
auch noch weitere Aufgaben. Hierzu gehören die Wahl der Beisit-
zer und Stellvertreter des Gemeindewahlausschusses, die Festle-
gung des Termins „Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen“ 
sowie die Entscheidungen über die Veranstaltung einer öffentli-
chen Bewerbervorstellung u.a.

Beschlossen wurde, die Stelle des Bürgermeisters der Gemeinde 
Schwenningen am Freitag, 10.11.2023 im Staatsanzeiger Baden-
Württemberg öffentlich auszuschreiben. Zusätzlich wird die Stel-
lenausschreibung in den Tageszeitungen Zollern-Alb-Kurier, Süd-
kurier und Schwäbische Zeitung mit dem Erscheinungsdatum: 
Samstag, 11. November 2023 ausgeschrieben. Außerdem wird 
die Stellenausschreibung im Amtsblatt der Gemeinde Schwen-
ningen vom Freitag, 10. November 2023 und auf der Homepage 
der Gemeinde veröffentlicht.

Abschließend wurde der Wortlaut für die Stellenausschreibung 
festgelegt

Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen zur Bürgermeis-
terwahl (Hauptwahl) endet am Montag, 08. Januar 2024, 18:00 Uhr.

Der Gemeinderat hat die Mitglieder des Gemeindewahlausschus-
ses gewählt, außerdem hat die Bürgermeisterin, die kraft Gesetzes 
Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses ist, festgelegt, welche 
Personen in den Briefwahlvorstand berufen werden sollen.

Das Gremium sprach sich für eine öffentliche Kandidatenvorstel-
lung aus. Die Vorstellung der Bewerber findet in einer öffentli-
chen Versammlung am Donnerstag, 18.01.2024 um 19:00 Uhr 
in der Heuberghalle statt. Ersatztermin wäre am 25.01.2024 um 
19:00 Uhr ebenfalls in der Heuberghalle.

Bekanntgaben, Verschiedenes
Die letzte nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderats hat am 
14.09.2023 stattgefunden. Die Bürgermeisterin gab die dort ge-
fassten Beschlüsse bekannt:

• Bei 3 privaten Grundstückskaufverträgen hat die Gemeinde 
auf die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts verzich-
tet

• Eine Kaufanfrage für ein Gemeindegrundstück wurde abge-
lehnt. Das gewünschte Gemeindegrundstück ist nicht ver-
käuflich

• Die Gemeinde möchte ein Baugrundstück erwerben. Es wur-
de beschlossen, dass bei einer evtl. Erschließung des Grund-
stücks entlang diesem Grundstück kein Gehweg gebaut wird

• Die Jagdverpachtung wird auf 9 Jahre ausgeschrieben. Au-
ßerdem wurde ein Bewerbungsbogen erstellt.
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Wohnraum gesucht

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Gemeinde ist verpflichtet, weitere Asylbewerber aufzu-
nehmen. Hierfür wird dringend entsprechender Wohnraum 
benötigt. Sollten Sie leerstehenden Wohnraum zur Verfügung 
haben, dürfen Sie sich gerne mit Frau Bürgermeisterin Beck, 
Tel. 07579/9212-0, E-Mail: beck@schwenningen.de in Verbin-
dung setzen.
Nicht nur für Asylsuchende werden Wohnungen gesucht, 
auch sonstige Wohnungssuchende fragen immer wieder bei 
der Gemeindeverwaltung nach geeignetem Wohnraum. Auch 
hierfür bitten wir um Ihre Mithilfe.

Vielen Dank!

Gemeindeverwaltung Schwenningen

Vandalismus im Schulhof -  
Alles andere als ein Scherz!!
Wer hat etwas beobachtet? - Wer kann Angaben machen?

In letzter Zeit tut sich abends wieder etwas auf dem Schulhof. 
Schmierereien, Glassplitter, Lärm und grober Unfug sind an 
der Tagesordnung... Es ist bereits wieder früh dunkel und vie-
les läuft daher unbeobachtet.

Das Ganze gipfelte in einem Vorfall am Montagabend, 
09.10.2023, zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr.

Während des Schwimmbetriebes im Lehrschwimmbad hatte 
jemand nichts Besseres zu tun, als großen Unfug zu treiben. 
Vor dem Schwimmbad wurde über der halb geöffneten Ein-
gangstür ein Tisch (mit den Tischfüßen nach oben) über der 
Tür so angebracht, dass dieser beim Öffnen herunterfiel und 
die Schwimmbadbesucher, die zur Tür heraus kamen, hätte 
unter sich begraben können.

Wem fällt solcher Unfug ein? Ist es manchen zu wohl oder ha-
ben manche nichts besseres zu tun?

Das Ganze ist kein Spaß mehr und wird zur Anzeige gebracht.

Wir bitten um Hinweise.

Sollten Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte im 
Rathaus bei der Bürgermeisterin unter 07579/9212-0.

Abräumen von Gräbern

WIR BITTEN UM BEACHTUNG:

•  Seit 01.09.2003 gilt eine Ruhezeit für Leichen von 20 Jahren.

•  Die Ruhezeit für Aschen beträgt 15 Jahre.

Gräber dürfen nicht vor Ende der Ruhezeit einfach abgeräumt 
werden.

Wenn Sie ein Grab abräumen wollen, stimmen Sie sich bitte 
vorab mit dem Rathaus ab.

Es ist nicht zulässig, Gräber einfach abzuräumen und dann 
den Platz entsprechend „unaufgeräumt“ der Gemeinde zu hin-
terlassen.

Grundsätzlich gilt für das Abräumen:

Das Grab muss vollständig, also inklusive Sockel, Funda-
ment, Beton, Metall etc. abgeräumt werden.

Ob danach Splitt oder Erde (je nach Lage des Grabes) aufge-
bracht werden muss, stimmen Sie bitte ebenfalls vorher mit 
dem Rathaus ab.

Fällen von Bäumen und Rückschnitt  
in den Wintermonaten

Baumhöhlen sind wertvoller Lebensraum

Der zulässige Zeitraum für Baumfällungen und Gehölzrodungen 
reicht von Oktober bis Ende Februar. Das neue Bundesnatur-
schutzgesetz sieht keine Verlängerung dieses Zeitraums mehr 
vor. Die bisher üblichen Ausnahmen durch Allgemeinverfügung 
oder Einzelfallentscheidung sind daher nicht mehr möglich.

Bäume innerhalb eines Waldes oder eines gärtnerisch genutzten 
Grundstückes dürfen jetzt dagegen ganzjährig gefällt werden, 
sofern sie nicht geschützten Arten als Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten dienen. Auch hier gilt die Empfehlung, bei Fällungen 
auf die Brut- bzw. Vegetationszeit Rücksicht zu nehmen.

Generell sollten keine Bäume mit Höhlen gefällt werden. Häufig 
sind ältere Bäume von Fällungen betroffen. Gerade sie sind aber 
aufgrund ihrer Strukturen besonders wichtig für viele gefährdete 
Tierarten: in den Höhlen und Spalten ziehen Vögel und Fleder-
mäuse ihren Nachwuchs groß.

Zahlreiche Insekten sind auf Totholz angewiesen. Oft genügt ein 
Rückschnitt, um einen alten Baum gefahrlos stehen zu lassen und 
somit den Lebensraum für bedrohte Arten für einige Jahre zu er-
halten.

Feldhecken und -gehölze in der freien Landschaft sowie Röhricht-
bestände unterliegen dem besonderen Biotopschutz. Sie dürfen 
generell nicht entfernt werden. Notwendige Pflegemaßnahmen 
wie abschnittsweises auf den Stock setzen von Hecken, Gehölz-
rückschnitte oder Schilfmahd können von Oktober bis Ende Feb-
ruar vorgenommen werden.

Das Abbrennen von Bäumen, Hecken, Gebüsch und Röhricht 
sowie der Pflanzen auf Wiesen, Rainen, Brachflächen oder Bö-
schungen ist dagegen ganzjährig verboten. Jeder Einzelne kann 
mithelfen, die Lebensräume unserer heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt zu erhalten!

Schließung der Heuberghalle

Wir bitten um Beachtung!

Wegen einer privaten Veranstaltung bleibt die Heuberg-
halle von Donnerstag, 12.10.2023 20:15 Uhr – Sonntag, 
15.10.2023 geschlossen.

Bitte informieren Sie Ihre Vereinsmitglieder und 
Übungsleiter*innen entsprechend.

Widerspruchsrechte gegen die Weitergabe und  
Veröffentlichung von Meldedaten

1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Partei-
en, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus 
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft um-
fasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsa-
che. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermit-
telt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.
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Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstrasse 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die 
Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehe-
gatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen 
Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören.
Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- 
und Familiennamen, früheren Namen, Geburtsdatum und Ge-
burtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften. Die Familien-
angehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, 
der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ge-
gen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung 
von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt 
werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Ge-
sellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstrasse 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten 
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächs-
ten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die 
gegenwärtige Anschrift. Die betroffenen Personen, deren Daten 
übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstrasse 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.
Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk und gegen die Datenübermittlung 
an das Staatsministerium Baden-Württemberg

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. Al-
tersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburts-
tag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung Baden-Württemberg dem Staatsministerium 
zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerprä-
sidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare aus dem Meldere-
gister. Davon umfasst sind zum Beispiel der Familienname, Vorna-
men, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und 
die Art des Jubiläums. Die betroffenen Personen, deren Daten 

übermittelt werden, haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstrasse 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an  
Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet wer-
den. Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.

Der Widerspruch kann beim Bürgermeisteramt Schwenningen, 
Alte Pfarrstrasse 9, 72477 Schwenningen (Bürgerbüro, Zimmer 1) 
eingelegt werden.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt.

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Ein Widerspruch zu den unter den Ziffern 1. – 5. genannten 
Übermittlungen ist nicht erforderlich, wenn bereits früher 
eine solche Erklärung abgegeben worden ist!

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Bürger können bei Teilraumgesprächen am ÖPNV 
der Zukunft mitwirken
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) nimmt als Be-
standteil der Mobilitätswende eine immer wichtigere Rolle 
ein. Das Landratsamt Sigmaringen lädt die Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises deshalb zu sogenannten Teilraumge-
sprächen im Oktober ein. Inhalt dieser Gespräche ist der neue 
Nahverkehrsplan des Landkreises. Dieser definiert die Ziele 
und Vorgaben des Landratsamts an den Busverkehr – bei-
spielsweise die Häufigkeit und Dauer einzelner Busverbindun-
gen sowie die Ausgestaltung des Liniennetzes.

Alle Interessierten können sich über die neuesten Pläne und 
Entwicklungen informieren und sich mit ihren Wünschen und 
Anregungen direkt an die Verantwortlichen des Landratsamts 
wenden. „Bürgerbeteiligung und Transparenz sind im ÖPNV 
sehr wichtige Instrumente“, sagt Max Stöhr, Leiter des Fach-
bereichs Kommunales und Nahverkehr beim Landratsamt. 
„Um den Busverkehr zukunftssicher und nutzerfreundlich zu 
gestalten, sind wir auf die Erfahrungen und Anregungen der 
Menschen angewiesen, die tagtäglich unser Busnetz nutzen.“

Die Bürgerinnen und Bürger aus Sigmaringen, Sigmaringen-
dorf, Krauchenwies, Inzigkofen, Stetten a.K.M., Schwenningen, 
Leibertingen, Beuron, Scheer und Bingen sind eingeladen für

Dienstag, 17. Oktober 2023, um 18 Uhr
in den Sitzungssaal des Landratsamts in Sigmaringen

Dort besteht die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen des 
Landratsamts ins Gespräch zu kommen.
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Neue Baumarten behaupten sich in einem ersten 
Stresstest

Neue Baumarten sucht das Land: Auch in den Wäldern im Land-
kreis Sigmaringen hinterlässt der Klimawandel zunehmend 
Anzeichen von klimabedingten Schäden. Deshalb ist der Wald-
umbau mit klimaangepassten Baumarten eine wichtige und 
notwendige Aufgabe bei der Waldbewirtschaftung. Auf einer 
Erstaufforstungsfläche nördlich von Menningen haben Försterin 
Lena Wibbelt und ihr Kollege Jeremias Böhler vom Fachbereich 
Forst des Landratsamts Sigmaringen einen wichtigen Beitrag 
dazu geleistet – und ein breites Spektrum aus heimischen und 
nichtheimischen Baumarten gepflanzt.

Zu den sogenannten fremdländischen Baumarten gehören etwa 
die Douglasie, die Roteiche und die Japanische Lärche. Diese Ar-
ten werden schon seit einiger Zeit im Wald der Stadt Meßkirch 
angebaut und liefern hochwertiges Schnittholz für die Säge-
werke in der Region. Darüber hinaus wurden auf der Fläche in 
Menningen auch exotische Bäume gepflanzt, die bislang in den 
Wäldern Baden-Württembergs eher selten zu finden sind. Dazu 
zählen zum Beispiel der Baumhasel, die Platane, der Tulpenbaum, 
die Nordmanntanne und die Zerreiche. Zusammen mit der Forst-
lichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg soll 
auf einem Teil der Aufforstungsfläche erforscht werden, ob sich 
diese Bäume für den künftigen Anbau in unseren Wäldern eig-
nen.

Um zu verhindern, dass Rehe die jungen Triebe der Pflanzen 
verbeißen, wurde ein Zaun um die Versuchsfläche errichtet. Die 
restlichen verbissgefährdeten Bäume werden durch sogenann-
te alternative Wuchshüllen aus Holz und Vlies geschützt. Diese 
Wuchshüllen bestehen vollständig aus natürlichen Materialien 
und sind daher umweltfreundlicher als die bislang verwendeten 
Kunststoffwuchshüllen.

Darüber hinaus wurde um die Fläche ein Waldrand mit Laubhöl-
zern und Sträuchern angelegt. Die dabei gepflanzten Elsbeeren, 
Kirschen, Spitzahorne und Speierlinge erhöhen die Vielfalt an 
heimischen Baumarten und bieten zusätzlich einen wichtigen 
Lebensraum für zahlreiche Insekten- und Vogelarten.

Ein erster Stresstest für den noch jungen Wald war die Dürrepe-
riode im Juni und Juli. Mit den anschließenden Regenfällen hat 
sich die Situation dann wieder ein wenig entspannt. Bei solch lan-
ganhaltenden Dürreperioden müssen die neu eingeführten Bau-
marten ihre Widerstands- beziehungsweise Anpassungsfähigkeit 
bei extremen Wetterbedingungen unter Beweis stellen. Da Bäu-
me unterschiedlich auf Sommertrockenheit reagieren, erwies 
sich die Mischung aus einheimischen, seltenen und exotischen 
Arten zur Schaffung klimastabiler Wälder als gute Entscheidung.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst 
am Sonntag,15.10.2023

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis   Bittelschießerstr. 7 Tel.: 07571/13654
Dr. Busch   72488 Sigmaringen 

Für Kleintiere und Pferde:
Tierärztliche    J.-Brahms-Str. 3  Tel: 07432/99060
Praxis Dr. Eggert  72461 Albstadt

 

 
Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 42/2023

Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:

Datum Zeit (von - bis) *) Art Spr
Montag, 16.10.2023 06:45 Uhr - 23:30 

Uhr
Dienstag, 17.10.2023 06:45 Uhr - 16:15 

Uhr
Sprengen

Mittwoch, 18.10.2023 06:45 Uhr - 23:30 
Uhr

Sprengen

Donnerstag, 
19.10.2023

06:45 Uhr - 16:15 
Uhr

Sprengen

Freitag, 20.10.2023 06:45 Uhr - 12:30 
Uhr

Samstag, 21.10.2023 Kein Schießen
Sonntag, 22.10.2023 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten

An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“

Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Nachrichten v. Kindergarten

 
Kindergarten St. Raphael

Sandwechsel im Kath. Kindergarten St. Raphael

Während der Sommerferien wurde der Sand in den Sandkästen 
im Außenspielgelände des kath. Kindergartens St. Raphael in 
Schwenningen ausgetauscht. An diesem Arbeitseinsatz waren ei-
nige Kindergartenväter beteiligt. Die Firma Stingel hat den Sand, 
sowie Bagger und LKWs zur Verfügung gestellt. Die Kindergar-
tenkinder mit ihren Erzieherinnen bedanken sich bei allen recht 
herzlich für die großzügige Spende und die helfenden Hände!
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 Foto: Kindergarten Schwenningen

Nachrichten der Schulen

 Nachbarschaftsgrundschule 
Schwenningen

Die Schülerbetreuung Schwenningen läuft nun  
bereits wieder seit ein paar Wochen.
Im Schuljahr 2023/2024 sind 13 Kinder in der Schülerbetreuung 
angemeldet, die sich auch schon gut eingelebt haben.
Mit diesen Fotos möchten wir Ihnen einen Einblick in unsere 
Schülerbetreuung geben:

 
Hier sind die Kinder draußen, während der Bewegungszeit.  

 
Die Kinder haben großen Spaß an unserer Verkleidungskiste!

Fotos: Schülerbetreuung

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 13.10.2023 - 22.10.2023

Samstag, 14.10.2023
Frohnstetten  17:00 Uhr  Taufe
Frohnstetten  18:30 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 15.10.2023 -  28. Sonntag im Jahreskreis
L1: Jes 25,6-10a  L2: Phil 4,12-14.19-20
Schwenningen 09:00 Uhr  Eucharistiefeier
Storzingen  10:30 Uhr  Eucharistiefeier mit Patrozinium

Dienstag, 17.10.2023
Schwenningen 18:30 Uhr  Eucharistiefeier

Mittwoch, 18.10.2023
Glashütte   08:00 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 22.10.2023 -  29. Sonntag im Jahreskreis
MISSIO-Kollekte
L1: Jes 45, 1.4-6  L2: 1 Thess 1,1-5b
Hartheim   09:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Heinstetten  09:00 Uhr  Eucharistiefeier – Kinderkirche –
Schwenningen 10:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Frohnstetten  10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr  Eucharistiefeier

Gebetskreise:
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet im Oktober täglich in der Kirche um 18:30 
Uhr.
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco.
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:30 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr
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KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter,
Tel.: 07573/2215, markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser,
Tel.: 07573/2215, paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Paul Gasser unter privater Telefonnummer 
0173/9860199 melden.
Diakon Michael Adelbert,
Tel.: 07573/2215, michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag,  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch, 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag,  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Tel.: 07573/2215

Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de

Informationen und Veranstaltungen
Erstkommunion 2023/2024
Termine für den ersten Elternabend:
Dienstag, 17. Oktober 2023, um 18:30 Uhr im Gemeindehaus 
Haus der Begegnung (HdB), für alle die aus Frohnstetten, Stet-
ten a.k.M. mit Glashütte und Nusplingen sowie Storzingen kom-
men.
Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 18:30 Uhr im Gemeindehaus 
Don Bosco (Jugendheim) in Schwenningen für alle die aus Hart-
heim, Heinstetten und Schwenningen kommen.

Rom-Wallfahrt der Minis 2024

 
 Foto: Mehr-als-Messdiener

Einladung für alle Interessier-
ten zu einem Info-Treffen am 
Mittwoch, den 25.10.2023 um 
18:30 Uhr im HdB in Stetten 
a.k.M.
Liebe Minis, liebe Eltern,
die internationale Ministrant*innen-
wallfahrt nach Rom ist zum drei-
zehnten Mal ein Highlight der 
Ministrant*innen-Arbeit in der 
Erzdiözese Freiburg. Vom 28. Juli 
2024 bis zum 3. August 2024 
werden sich wieder tausende 

Ministrant*innen aus aller Welt in Rom treffen, dem Papst begeg-
nen, Gemeinschaft erleben und eine unvergessliche Zeit haben. 
Das Motto 2024 lautet „MIT DIR“. Hinter diesen zwei Worten steckt 
eine entscheidende Aussage: Es braucht dich! Du bist wichtig! Sei 
dabei - so wie du bist!
Das Mindestalter für die Teilnahme an der Wallfahrt ist 14 Jah-
re. Der Stichtag ist der 28.07.2024. Außerdem dürfen Minis teil-
nehmen, die im Schuljahr 2023/24 mindestens in die 8. Klasse 
gehen.

Der reduzierte Teilnehmendenbeitrag bis zum Ende des Früh-
bucherrabatts beträgt 640 Euro. Anmeldeschluss in unserer 
Seelsorgeeinheit ist der 17.11.2023.
Im Teilnehmendenbeitrag sind folgende Reiseleistungen enthalten:
• Fahrt nach Rom und zurück in modernen Reisebussen wäh-

rend der Nacht, mit Busfahrerwechsel
• Vier Übernachtungen (3- und 4-Bettzimmer) mit Frühstück
• Touristensteuer
• Transferfahrten in Rom
• (voraussichtlich) Wochenticket für die römischen Verkehrsbe-

triebe (ATAC)
• Programmangebote in Rom

• Pilgerpaket (mit Wallfahrtstuch, Pilgerheft, usw.)
• Sanitätsdienstliche Betreuung durch Freiburger Malteser
• Organisation und Betreuung vor Ort

Programm in Rom
Einige Programmpunkte, welche von der Abteilung Jugendpas-
toral organisiert wurden, stehen schon fest (Änderungen vorbe-
halten!). Da die „Ewige Stadt“ aber einiges zu bieten hat, bleibt 
jeder Pilgergruppe genügend Zeit, Rom auf eigene Faust zu ent-
decken.
Die genaue Programmplanung für die Pilgergruppe über-
nehmen die Gruppenverantwortlichen zusammen mit den 
Ministrant*innen.
Sonntag, 28.07.2024 Abfahrt in den Gemeinden (je nach Ort 
nachmittags oder abends)
Montag, 29.07.2024 Ankunft in Rom und Hotelbezug
Tag zur freien Verfügung für die Pilgergruppe
Dienstag, 30.07.2024 Tag zur freien Verfügung für die Pilgergruppe
Voraussichtlich: Papstaudienz auf dem Petersplatz (abends)
Mittwoch, 31.07.2024 Zentraler Gottesdienst für alle Freiburger 
Minis in St. Paul vor den Mauern (vormittags)
Nachmittags zur freien Verfügung für die Pilgergruppe
Donnerstag, 01.08.2024 Tag zur freien Verfügung für die Pilger-
gruppe
Freitag, 02.08.2024 Abschlussgottesdienste der Erzdiözese Frei-
burg, anschließend Rückfahrt
Samstag, 03.08.2024 Ankunft in den Gemeinden (mittags)

Anmeldung
Alle Ministrant*innen, die an der Wallfahrt teilnehmen, werden 
über ihre Gruppenverantwortlichen für die Romwallfahrt ange-
meldet. Dazu erhaltet ihr die Anmeldeunterlagen, sowie eine 
Einverständniserklärung und ein Dokument für medizinische 
Notfälle.
Erste weitere Infos findet Ihr, finden Sie auf der zentralen diö-
zesanen Homepage für die Rom-Wallfahrt auf der entsprechen-
den Homepage: mehr-als-messdiener.de/romwallfahrt-2024/ 
und natürlich auf unserem Info-Treffen am Mittwoch, den 
25.10.23, um 18:30 Uhr im HdB in Stetten a.k.M. wo Ihr/Sie 
auch das Rom-Team in unserer Seelsorgeeinheit kennen lernen 
könn(t)en.
Mit Dir! Herzliche Einladung! Viele liebe Grüße!
Für das gesamte Rom-Team der Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara:
Gruppenverantwortlicher Diakon Michael Adelbert und Pfr. Markus 
Manter

Seniorinnen Heinstetten
Die Seniorinnen treffen sich am Mittwoch, 18.10.2023, um 
14:00 Uhr in der Pfarrscheuer.

Hartheim
Die Frauen aus Hartheim, treffen sich am Mittwoch, 18.10.2023, 
um 14 Uhr zum Kaffeenachmittag im Pfarrhaus.

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Monat Oktober, können wäh-
rend den Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in Stet-
ten a.k.M. abgeholt werden.
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Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Sonntag, 15. Oktober 2023  (19. So. n. Trinitatis)
10:00 Uhr  Gottesdienst
    (mit Präd. Elfriede Müller)
    Evang. Kirche
     Die Bezirkskollekte an diesem Sonntag ist für 

das Werkstättle in Pfullendorf bestimmt.

Montag, 16. Oktober 2023
15:00 Uhr  Eltern-Kind-Gruppe
    Haus der Begegnung (HdB)

Mittwoch, 18. Oktober 2023
9:30 Uhr  Treffen der Krabbelgruppe
    Evang. Gemeindehaus
    Guldenbergstraße 5, Stetten

Freitag, 20. Oktober 2023
18:00 Uhr –   21:00 Uhr ChurchNight für Jugendliche  

ab 13 Jahren
    Melanchthon Kirche Stockach
    Tuttlinger Straße 2

Samstag, 21. Oktober 2023
10:30 Uhr –  14:30 Uhr Konfi-Unterricht
    Evang. Gemeindehaus
    Guldenbergstraße 5, Stetten

Sonntag, 23. Oktober 2023  (20. So. n. Trinitatis)
10:00 Uhr  Gottesdienst
    (mit Pfr. Samuel Schelle)
    Evang. Kirche

Vorankündigung:

Donnerstag, 26. Oktober 2023
15:00 Uhr  - 17:00 Uhr Begegnungscafé „Kenn-i-di?“
    Evang. Gemeindehaus
     Nette Begegnungen bei Kaffee und Kuchen, Kar-

ten oder Mensch-ärgere-dich-nicht spielen, bei 
Schach oder Mühle das taktische Können unter 
Beweis stellen.

     Bringen Sie eine Kurzgeschichte mit, die Ihnen 
gefällt. Lesen Sie diese selbst vor – oder lassen Sie 
lesen.

    Alle sind eingeladen!

Sprechzeiten Pfarrbüro:
Dienstagvormittag von   08:30 Uhr - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von   14:30 Uhr - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten Pfarrer Schelle:
nach telefonischer Terminvereinbarung
Montags:  nur in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten
Pfarrer:  Samuel Schelle
Telefon: 07573/5304 oder in dringenden Fällen 0151/20203374
E-Mail:  Samuel.Schelle@kbz.ekiba.de

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch:
Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir ge-
holfen.
 Jeremia 17,14

Unsere Vereine berichten

 Altenwerk St. Kolumban 
Schwenningen

Treffen im Oktober 2023
Am Dienstag, den 17.10.2023, wollen wir uns mal wieder bei 
Lilli im Weinhaus zum gemütlichen Beisammensein treffen!
Beginn: 14:00 Uhr
Wäre nett, wenn Ihr euch kurz anmelden würdet unter 
Tel: 07579/1584

Herzliche Einladung!

Anna Deufel und Hans Feilmeier

Frauenkreis Schwenningen

Einladung zum nächsten Treffen
Am Mittwoch, 18.10.2023, treffen wir uns um 14:00 Uhr an der 
Heuberghalle zur gemeinsamen Abfahrt nach Beuron.
Um 14:30 Uhr werden wir die neuen Ausstellungsräume vom 
Fahrradladen Buck ansehen. Eine Führung durch die neuen Räu-
men ist versprochen.
Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Café.
Herzliche Einladung.
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer.

Petra, Hilde und Renate

 Katholische 
Landjugendbewegung

Liebe Mitglieder, 
die letzten Spuren des Strohparks sind beseitigt. Im Namen des 
Ausschusses muss ich euch allen ein riesiges Dankeschön aus-
sprechen.
Danke für die investierte Zeit beim Strohfigur binden, ohne euch 
wäre ein überragender 1. Platz nicht möglich gewesen.
Danke für euren Einsatz rund um unseren Wirtetag. Man sah wie-
der, dass wir ein toller Haufen sind, der diesen gelungen Tag so 
gut bewirten konnte. 
Wir können stolz auf uns sein, was wir gemeinsam geleistet ha-
ben und in Zukunft auch weiter leisten werden.

Florian Scheuble, 1. Vorstand

Schwäbischer Albverein
 

Wanderung verschoben!
Die ursprünglich für den 22. Oktober 2023 anberaumte Wande-
rung wird auf den 29. Oktober 2023 verschoben.
Nähere Informationen erfolgen zeitnah.
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Sportverein Schwenningen

Neues vom SV Schwenningen

Herren:
Ergebnisse:
Grosselfingen - SGM Heuberg 1 |  2:0
FC 07 Albstadt 2 - SGM Heuberg 2 | 7:2
SGM Heuberg 3 - SGM Stetten-Salmendingen |  0:2
SGM Heuberg 1 - SV Grün-Weiß Stetten |  2:3
SGM Heuberg 2 - SGM Hart/Owingen 2 |  0:2
FC Hechingen 2 - SGM Heuberg 3 | 3:1
Kommende Spiele:
So., 15.10.2023, 15:00 Uhr TSV Laufen/Eyach - SGM Heuberg 1
So., 15.10.2023, 13:00 Uhr FC Redfield Albstadt - SGM Heuberg 2
So., 15.10.2023, 15:00 Uhr SGM Heuberg 3 - SGM Ringingen/Kil-
lertal
Spielort: Stetten a.k.M.
Bitte folgt uns auf Facebook oder Instagram, um immer auf 
dem neusten Stand zu sein.

Damen:
SGM Heuberg - SV Unlingen/Uttenweiler |  3:1
(Tore: 1x Marie Schurer, 1x Kira Stingel, 1x Lisa Hotz)
FV Weithart - SGM Heuberg
(Tor: Janine Hemmes)
Kommende Spiele:
Sa., 14.10.2023, 17:00 Uhr SGM Heuberg - SGM Griesingen/Mun-
derkingen
Spielort: Stetten a.k.M.

B-Juniorinnen:
SpVgg Aldingen - SGM Heuberg |  6:0
Kommende Spiele:
Sa., 14.10.2023, 18:00 Uhr SGM Heuberg - SV Eutingen 2

Wissenswertes/Aktuelles

NABU Alb-Guides
 

Tour 26 - Durch die bunten Herbstwälder
Wanderung zwischen Nusplingen und Obernheim
Nach leichtem Aufstieg über die Wacholderheide, für deren Erhalt 
unter anderem Ziegen sorgen, erreichen wir den Aussichtspunkt 
Uhufels, einen Schwammriffstotzen aus der Weißjurazeit. Über 
den Hummelbühl wandern wir zu den Obernheimer Dolinen. 
Die typische Alblandschaft zeigt uns, wie anstrengend das Leben 
unserer Vorfahren war. Durch eine romantische Schlucht steigen 
wir zur Heckentaler Karstquelle ab und begeben uns dann zurück 
zum Ausgangspunkt.
Treffpunkt: Nusplingen beim Rathaus
Termin:  Sonntag, 22.10.23, 13:00 Uhr
Dauer:   3 bis 4 Stunden
Alb-Guide: Ruth Braun, Tel.: 07429/1323, Mobil 0172/7348307
Hinweis:    Die Strecke kann verlängert bzw. verkürzt werden 

und weist nur leichte Steigungen auf. Wander-
schuhe sind erforderlich.

 
Donaubergland

Bier-Menüabend im Donaubierland
Am Donnerstag, 19. Oktober 2023, um 18:30 Uhr findet eine 
weitere unterhaltsame Bierverkostung mit einem besonderen 
mehrgängigen Bier-Menü im Donaubergland statt, dieses Mal 
im neuen Hotel „1280 - Die Krone“ in Geisingen. Diplom-Brau-
meister Karl-Hermann Marx von der Hirsch-Brauerei in Wurmlin-
gen und Walter Knittel (Donaubergland) führen mit informativen 
und unterhaltsamen Beiträgen rund um Biersorten, Biergeschich-
te und Biergeschichten durch den kulinarischen Abend. Im Mit-
telpunkt steht natürlich der außergewöhnliche Genuss beim Es-
sen, aber auch der bewusste Biergenuss zum Essen. Das Team des 
Hotels, unter Leitung von Stefanie Baintner, wird gemeinsam mit 
Küchenchef Robert Müller vom angrenzenden „Gasthaus zum 
Hecht“ die Gäste an diesem Abend verwöhnen. Zudem bieten sie 
den Gästen einen Rundgang durch die historischen Gemäuer des 
im Jahr 1280 von den Grafen von Fürstenberg erbauten Hauses 
mitten in der Stadt.

Eine Anmeldung und Tischreservierung direkt beim Hotel 
„1280 – Die Krone“ ist erforderlich (Tel: 07704/3380511; 
E-Mail: info@1280krone.com). 
Das exquisite, viergängige Menü kostet (inkl. Bierverkostung und 
Unterhaltung) 55,- Euro pro Person. Weitere Infos gibt es direkt 
beim Hotel „1280 – Die Krone“.

Bier ist seit über 250 Jahren eines der wichtigsten Getränke in 
unserer Region. Doch auch schon im Mittelalter wurde bei uns 
nachweislich Bier getrunken. Mit Geisingen hat einer der ersten 
schriftlichen Nachweise von Braugetreide im frühen Mittelal-
ter zu tun. Die Stadt Tuttlingen etwa war um 1900 mit über 40 
Braustätten gar eine der wichtigsten Bierstädte. Entlang der jun-
gen Donau von Donaueschingen bis Ulm gibt es heute noch wie 
an einer Perlenschnur aufgezogen mittelständische Brauereien 
mit langer Brautradition und ausgezeichneten Biersorten. 
Das Donaubergland beteiligt sich deshalb mit dem „DonauBier-
land“ auch am Projekt „Biersüden“ des Landes Baden-Württem-
berg. Dabei soll der Genuss des Bieres in seiner heutigen Vielfalt 
vor allem auch in der heimischen Gastronomie als typisches Ge-
tränk in unserer Region ins Blickfeld gerückt werden. Als beson-
dere Form der „Gastronomie-Förderung“ gibt es deshalb auch 
regelmäßige Bierverkostungen und Bier-Menü-Abende. Die 
Gastronomen beweisen dann, dass man unterschiedliche Bier-
sorten bestens mit Speisen kombinieren und ungewöhnliche 
Geschmackserlebnisse schaffen kann. Weitere Infos und die Links 
dazu im Internet unter www.donaubierland.de und 
www.biersüden.de.

Veranstaltungen im Umland

Caritas

Der Gesprächskreis für pflegende und ehemals pflegende 
Angehörige Stetten a.k.M. trifft sich
am Dienstag, den 17. Oktober 2023, von 14:00 Uhr – 
15:30 Uhr im Beil-Haus, Mauritiusplatz, Stetten a.k.M.
Der Gesprächskreis wird von der Beratungsstelle für ältere Men-
schen und pflegende Angehörige des Caritasverbandes für das 
Dekanat Sigmaringen-Meßkirch e.V. angeboten. Interessierte 
und Betroffene sind herzlich eingeladen.
Der Gesprächskreis ist jederzeit für neue Teilnehmer offen.
Information/Anmeldung: Caritasverband Sigmaringen, 
Beratungsstelle für ältere Menschen und pflegende Angehörige, 
Frau Pamela Brecht, Telefon: 07571/7301-32.
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Martinimarkt in Stetten a.k.M
Der diesjährige Martinimarkt findet bereits am 25. Oktober 2023 
auf unserem Schlosshof von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt.

Neuhausen on Eck - Kleiderbörse

Kinder-TischbörseKinder-Tischbörse
...von klein bis groß…...von klein bis groß…

kindertischboerse.jimdo.comkindertischboerse.jimdo.com            

21. Oktober 202321. Oktober 2023
Neuhausen ob Eck HomburghalleNeuhausen ob Eck Homburghalle

10-12 Uhr10-12 Uhr
Für Schwangere mit Mutterpass ab 9:30 UhrFür Schwangere mit Mutterpass ab 9:30 Uhr

                  

Anmeldung Verkauf:Anmeldung Verkauf:

tiboe.kleinbisgross@gmail.comtiboe.kleinbisgross@gmail.com

Pro Tisch 8€ Standgebühr, Pro Tisch 8€ Standgebühr, 
Tische werden von uns gestellt. Tische werden von uns gestellt. 

Stellplatz für eigenen Ständer 2€. Stellplatz für eigenen Ständer 2€. 
Für einen von uns geliehenen Ständer klein: 2€, Für einen von uns geliehenen Ständer klein: 2€, 

für einen geliehenen Hallenständer: 3€ Leihgebührfür einen geliehenen Hallenständer: 3€ Leihgebühr

Kleidergrößen von Kleidergrößen von 
Neugeborenen bis Neugeborenen bis 

Jugendliche Größe Jugendliche Größe 
ca. 182cmca. 182cm

Die BLHV-Landsenioren informieren!
Der Sommer ist vorbei und wir starten wieder. Wir laden ein am 
Donnerstag, 26. Oktober 2023, um 14:00 Uhr zur Schlossbe-
sichtigung nach Meßkirch. Wir fahren mit eigenen PKWs und 
treffen uns auf den Parkplätzen beim Schloss in der Kirchstr. 7. Die 
Eintrittskosten übernimmt Ihr Landseniorenverband. Die Dauer 
der Besichtigung wird ca. eine Stunde betragen. Nach der Besich-
tigung fahren wir nach Mühlingen ins Gasthaus ADLER. Dort 
machen wir den Abschluss mit Schlachtplattenessen. Hierfür 
müssen Sie sich anmelden bis spätestens 21. Oktober 2023 bei 
Ewald Nübel unter Tel. 07771/9199519 oder bei Armin Zumkeller 
unter Tel. 07774/7883. Die Vorstandschaft der Landseniorinnen 
und Landsenioren der BLHV-Bodenseekreisverbände freut sich 
schon heute auf ein Wiedersehen mit euch bei der Schlossbesich-
tigung und beim Abschluss des Tages im Gasthaus ADLER.

Sonstiges

Stettener Oktober - Gewinne des Hammellaufs
Vielen Dank für die vielen Mitläufer/innen und Helfer/innen bei 
unserem Hammellauf. Die Gewinne des Hammellaufs können 
die nächsten vier Wochen bei Getränke Nolle in Stetten abgeholt 
werden.
10 €-Gutschein Wirtschaftsverbund Stetten: Los 828
20 €-Gutschein Wirtschaftsverbund Stetten: Los 773
30 €-Gutschein Wirtschaftsverbund Stetten: Los 156
40 €-Gutschein Wirtschaftsverbund Stetten: Los 1950
50 €-Gutschein Wirtschaftsverbund Stetten: Los 1075
Hammel: Los 774

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Herbstzeitlosen
Zärtlich begrüßen sie
den Herbst
Farbtupfer auf den Wiesen
mit feinem Pinsel gemalt   Brigitte Thiessen

Zucchini-Muffins mit Paprika-Dip
Abravi Kotor macht Zucchini-Muffins mit einem pikanten 
Paprika-Dip. Sie schmecken warm oder kalt und lassen sich 
dadurch prima vorbereiten und mitnehmen.
Zubereitungszeit: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: leicht
Koch/Köchin: Abravi Kotor

Zutaten (für ca. 12 Stück)
Für die Muffins:
• 1 Zucchini, mittelgroß, ca. 200 g
• 2 Stiele Basilikum
• 2 Eier (Größe M)
• 80 ml Olivenöl
• 150 g Joghurt
• etwas Salz
• etwas Pfeffer
• etwas Chilipulver
• 200 g Mehl, Type 405
• 2 TL Backpulver, ca. 10 g
• 100 g Emmentaler, gerieben
Für den Paprika-Dip:
• 2 EL Mandeln, gehackt, ca. 25 g
• 1 Spitzpaprikaschote, rot
• 50 g Paprikapaste (Ajvar)
• 45 g Tomatenmark
• 150 g Joghurt
• 2 EL Olivenöl
• etwas Zitronensaft
• etwas Salz
• etwas Pfeffer
• etwas Zucker
Außerdem:
• Öl zum Einfetten
• Semmelbrösel, für die Muffinform
Zubereitung
1. Für die Muffins Zucchini abbrausen, trockenreiben und fein 

raspeln (evtl. etwas ausdrücken). Basilikumblätter fein schnei-
den.

2. Eier, Öl, Joghurt, Salz, Pfeffer und Chilipulver verquirlen.
3. Mehl, Backpulver und Käse mischen. Eier-Joghurtmasse nach 

und nach unterrühren, bis eine glatte Masse entsteht.
4. Zucchini und Basilikum untermischen.
5. Eine Muffinform (12 Mulden) einfetten und mit Semmelbrö-

seln ausstreuen.
6. Den Teig in die Mulden geben. Auf der mittleren Schiene im 

Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 20 Minuten 
goldbraun backen (Stäbchenprobe).

7. Inzwischen für den Paprika-Dip die Mandeln in einer Pfan-
ne ohne Fett rösten. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen 
und mörsern. Paprika putzen, entkernen, abbrausen und fein 
würfeln.

8. Paprikapaste, Tomatenmark, Joghurt, Olivenöl und Mandeln 
verrühren. Mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Zucker ab-
schmecken. Paprikawürfel unterheben.

9. Muffins aus dem Ofen nehmen, aus der Form lösen und ab-
kühlen lassen. Mit dem Paprika-Dip anrichten und servieren.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN MÜLLEIMER 
DENKT AN DIE UMWELT

Sabrina Schwanz
Textfeld

Sabrina Schwanz
Textfeld




